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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §212a Abs8;

BAO §239 Abs1;

Rechtssatz

Anträge auf Rückzahlung von Abgabenguthaben können, solange ihnen nicht entsprochen wurde, zurückgenommen

werden. Es tri8t daher nicht zu, dass der Abgabep9ichtige mit der Einbringung eines Rückzahlungsantrages keine

Möglichkeit mehr hat, eine Verrechnung des Guthabens mit den ausgesetzten Abgaben zu bewirken.
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